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Keine Ich-AG:

Existenzgrundungszuschuss

Keine AG: Die Ich-AG/Familien-AG
hat nichts mit einer Aktiengesellschaft
zu tun. Es handelt sich auch nicht um
eine Sonderform der GmbH oder eine
andere  gesellschaftsrechtliche Kon-
struktion. Der Begriff dient der Politik
und den Medien lediglich als (allerdings
irrefilhrende) Metapher fiir einen Exis-
tenzgriindungszuschuss filir Arbeitslose.
Fiir diesen gelten zudem sozialversiche-
rungsrechtliche Sonderreglungen. In
jedem Falle handelt es sich allerdings
um eine klassische einzelunternehmeri-
sche Tétigkeit mit personlicher Haf-
tung, wie sie bisher schon alle freie
Journalisten in der Regel ausiiben. Da-
her sollte der Betriff Ich-AG/Familien-
AG vermieden werden.

Der Existenzgriindungszuschuss wird
als frei wihlbare Alternative zum Uber-
briickungsgeld von der Agentur fiir Ar-
beit geleistet. Voraussetzung ist, dass
der Antragsteller Arbeitslosengeld 1
von der Agentur flir Arbeit bezieht.
Bezieher von Arbeitslosengeld II haben
i. d. R. keinen Anspruch auf diesen Zu-
schuss, sondern miissen mit ihrem
,Fallmanager das so genannte FEin-
stiegsgeld vereinbaren.

Der Existenzgriindungszuschuss der
Agentur fiir Arbeit wird bis zu drei Jah-

re erbracht. Er wird jeweils ldngstens
fiir ein Jahr bewilligt. Er betragt im ers-
ten Jahr 600 Euro monatlich, im zwei-
ten Jahr 360 Euro monatlich und im
dritten Jahr 240 Euro monatlich. Das
Arbeitseinkommen aus der selbststin-
digen Tiatigkeit darf jahrlich 25.000
Euro nicht iiberschreiten. Hierbei wird
der Zuschuss nicht mit ecinberechnet.
Wer die 25.000 Euro Arbeitseinkom-
men im Jahr iberschreitet, muss den
Zuschuss nicht zuriickzahlen. Aller-
dings bekommt er den Zuschuss nach
Ablauf des Jahres nicht erneut fiir ein
weiteres Jahr bewilligt.

Wer den Existenzgriindungszuschuss
beantragt, erhdlt ihn nur fiir den Aufbau
einer selbststindigen Existenz. Ist der
Zuschuss erst einmal bewilligt, besteht
die gesetzliche Vermutung, dass der
Antragsteller in der Téatigkeit selbst-
standig tdtig ist.

Wihrend des Bezugs des Existenzgriin-
dungszuschusses konnen bzw. miissen
sich freie Journalisten iiber die Kiinst-
lersozialkasse (KSK) in der gesetzli-
chen Kranken- und Pflegeversicherung
versichern oder erhalten einen Zuschuss
zur privaten Versicherung. Die Renten-
verscherung findet allerdings nicht iiber
die KSK statt, sondern direkt bei der
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Beitrag nicht mehr gültig
Wichtiger Hinweis: Seit dem 1. August 2006 haben Existenzgründer nur noch einen Anspruch auf den Gründungszuschuss. Die sogenannte "Ich-AG" (Existenzgründungszuschuss) wird nicht mehr neu bewilligt. Siehe eigenes Info zum Gründungszuschuss unter www.djv.de/schwerpunkte/freie/infos.shtml


Bundesversicherungsanstalt flir Ange-
stellte. Damit kostet letztere in den ers-
ten drei Jahren in der Regel
235,46/197,93 Euro (2004; West/Ost)
pro Monat, bei Nachweis (bzw. plausib-
ler Darlegung) geringeren Einkommens
auch weniger, mindestens aber 78 Euro.

Eine Versicherung in der Arbeitslosen-
versicherung findet - entgegen den ur-
spriinglichen  Plinen der  Hartz-
Kommission - nicht statt.

Der Existenzgriindungszuschuss ist
steuerfrei und steht auch nicht unter
Progressionsvorbehalt.

Die Regelungen zum  Existenz-
griindungszuschuss sind zunéchst bis
zum 31. Dezember 2005 befristet. Vom
1. Januar 2006 an werden die Regelun-
gen nur noch dann angewendet, wenn
der Anspruch auf Férderung vor diesem
Tag bestanden hat.

Stellungnahme zur Existenzgriindung
durch DJV-Landesverbinde

Voraussetzungen fiir die Stellung-
nahme des DJV

Grundsétzlich wird von dem Antragstel-
ler verlangt, dem Formular zur Stel-
lungnahme ein schriftliches Konzept
seines Vorhabens beizufiigen. Darin
sollten grundsitzliche Angaben zum
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angestrebten Unternehmen enthalten
sein. Dazu gehoren: Kurzbeschreibung
des Existenzgriindungsvorhabens, Dar-
stellung des personlichen und berufli-
chen Werdegangs, insbesondere zu Er-
fahrungen im Medienbereich, ein aus-
fithrlicher Finanzierungsplan, der den
Zeitraum der ndchsten fiinf Jahre um-
fasst, eine Auflistung mdglicher Kun-
den, ein Marketingkonzept, eine Wett-
bewerbsanalyse und Angaben des An-
tragstellers zur Selbstidndigkeit der Ta-
tigkeit.

Personlicher und beruflicher Werde-
gang

Hierzu gehdren der Lebenslauf, Zeug-
niskopien, Arbeitszeugnisse, Nachweise
iiber besondere Kenntnisse und Fertig-
keiten.

Finanzierungsplan

Hierzu zihlt eine Auflistung aller Ein-
nahmen und Ausgaben des geplanten
Unternehmens einschlieBlich der beab-
sichtigten Privatentnahmen (Einkom-
men). Einnahmen aus journalistischen
Arbeiten konnen auch dann eingesetzt
werden, wenn zum Zeitpunkt der An-
tragstellung kein konkreter Auftrag vor-
liegt. Es handelt sich dabei notwendi-
gerweise um eine Schitzung. Zu den
Einnahmen gehort selbstverstandlich in
den ersten sechs Monaten auch das
Uberbriickungsgeld. Zu den Ausgaben
gehort eine Auflistung der Kosten zum
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Beispiel fiir ein Biiro, Auto, Schreibwa-
ren, Telefon, PC, Porto und Bewir-
tungskosten. Der Finanzierungsplan
sollte auf fiinf Jahre hinaus gerichtet
sein. Dabei sollte die erwartete Umsatz-
entwicklung und Einkommenserwar-
tung aufgezeigt werden. Dabei geniigt
es, dass die Beispielsrechnung mit einer
genauen Aufschliisselung der Kosten
flir einen einzigen Monat vorgelegt
wird und im {brigen flir die iibrigen
Monate bzw. Jahre pauschal angegeben
wird, welcher Gesamtumsatz bzw. wel-
ches Gesamteinkommen erwartet wird.
Ein Kapitalbedarfsplan sollte zeigen, in
welchem Umfang Kapital benotigt wird
und aus welchen Quellen es stammen
soll. Dabei ist natiirlich auch die Sach-
einlage (z.B. der eigene PC) als Kapi-
taleinlage denkbar.

Muster einer Einnahme-/Uberschuss-
rechnung

Betriebsausgaben in Euro | 15.400
gesamt

Miete 3.000
Telekommunikation 2.800
Reisekosten 3.000
Abschreibungen 1.500
Geringwertige Wirtschafts- 800
gliter

Fotobedarf, Filme, Fotoar- 750
beiten

Versicherun- 650
gen/Berufsverband

Betriebsbedarf 600
Umsatzsteuer, an das Fi- 500
nanzamt abgefiihrt

Rechts- und Beratungskos- 500
ten

Fachliteratur 350
Reparaturen 200
Werbekosten 250
Porto, Zustelldienste 200
Biirobedarf 150
EDV-Zubehor 100
Geldverkehr Nebenkosten 50
Betriebseinnahmen in Euro | 32.100
gesamt

Honorare 30.000
zzgl. Umsatzsteuer 2.100
Betriebseinnahmen 32.100
./. Betriebsausgaben 15.400
Gewinn 16.700




Kundenkreise

Hier sind mogliche Abnehmer der jour-
nalistischen Leistungen zu nennen. Da-
bei ist es auch zuldssig, eine grobe Um-
schreibung von Auftraggebern zu ge-
ben, wenn die Angaben einigermallen
schliissig erscheinen. Es sollten aber
grundsétzlich mehrere Kunden genannt
werden, es sei denn, dass der An-
tragsteller ein iiberzeugendes Konzept
hat, nach dem er auch nur mit cinem
einzigen Auftraggeber erfolgreich zu-
sammenarbeiten kann.

Wettbewerbssituation

Die Beschreibung der Wettbewerbssitu-
ation sollte ein realistisches Bild des
Antragstellers von seiner eigenen wirt-
schaftlichen Lage auf dem Geschifts-
feld freier Journalismus geben. Der An-
tragsteller sollte zeigen, dass er sich
bewusst ist, dass er sich in einem Wett-
bewerb mit anderen freien Journalisten
begibt und darstellen, wie er sich dort
eine eigene Position schaffen kann.

Marketingkonzept

Hier sind Angaben dazu zu machen, auf
welche Weise sich der Antragsteller als
freier Journalist vermarkten will. Typi-
sches Marketing geschieht durch: Di-
rektansprache von Redaktionen, eigene
Website, Eintragung in  Online-
Datenbanken und Adresstaschenbiicher
(z.B. DJV-Taschenbuch Freie Journalis-
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ten), Veroffentlichung von Informati-
onsbléttern, Erstellung von Visitenkar-
ten, Ubernahme von offentlich wirksa-
men Funktionen.

Angaben zur Selbstiandigkeit der
Tatigkeit

Der Antragsteller muss darlegen, wie er
ein tatsdchlich selbstindiges Unterneh-
men aufbauen will und die Gefahr der
Scheinselbstindigkeit vermeidet. Selb-
standigkeit liegt nicht vor, wenn der
Antragsteller von einem Auftraggeber
personlich abhingig ist und in dessen
Betrieb eingegliedert ist.

Die Bewertung des Konzepts

Entscheidend ist, dass der zustdndige
Bearbeiter beim DJV durch das Kon-
zept die Uberzeugung gewinnt, dass das
geplante Vorhaben tragfdhig ist, das
heiflt nach dem Ablauf der Forderung
durch die Agentur fiir Arbeit fortbeste-
hen kann. Diese Uberzeugung wird
letztlich nur durch eine Gesamtbetrach-
tung des Vorhabens gewonnen. So ist es
zum Beispiel kein negatives Zeichen,
wenn ein Existenzgriinder in den ersten
Monaten von deutlichen Anlaufverlus-
ten ausgeht, wenn er nur darstellen
kann, wie er kurz- und langfristig diese
Anlaufkosten minimieren und eventuel-
le Schulden abtragen kann. Weiterhin
wird Dberlicksichtigt, dass namhafte
Wirtschaftsinstitute von einer weiteren
Expansion des Medienmarktes ausge-
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hen und deswegen auch ungewohnliche
Vorhaben eine Erfolgsaussicht haben
konnen.

Eine Alternative zum Uberbrii-
ckungsgeld?

Der Existenzgriindungszuschuss kann
alternativ zum Uberbriickungsgeld der
Agentur fiir Arbeit bezogen werden.
Allerdings diirfte fiir die meisten freien
Journalisten das Uberbriickungsgeld die
deutlich bessere Alternative sein. Denn
Uberbriickungsgeld wird ohne Hochst-
grenze beim Arbeitseinkommen geleis-
tet.

Das Uberbriickungsgeld ist in der Regel
erheblich hoher als der Existenzgriin-
dungszuschuss. Zwar wird der Exis-
tenzgriindungszuschuss bis zu drei Jah-
ren geleistet, allerdings ist die anfangli-
che Hohe von 600 Euro zu gering, um
eine verniinftige Finanzierung gerade in
der Anlaufphase zu ermdglichen. Ein
Uberbriickungsgeldbezieher hat in der
Regel einen Anspruch auf Uberbrii-
ckungsgeld in der Hohe von 171,5 Pro-
zent des Arbeitslosengeldes. Das heil3t
bei 1.000 Euro Arbeitslosengeld 1.715
Euro Uberbriickungsgeld. Mit diesem
Betrag kann man in sechs Monaten
Forderung mehr anstellen und in An-
griff nehmen als mit der Férderung des
Existenzgriindungszuschusses von 600
Euro. Zudem ist die weitere Absenkung
des Zuschusses in den Folgejahren auf
360 bzw. 240 Euro nicht wirklich ge-
eignet, eine Existenzgriindung wirk-

sam zu bezuschussen. AuBlerdem kann
das Uberbriickungsgeld sofort nach
Ende des Arbeitsverhiltnisses bezogen
werden.

Der Existenzgriindungszuschuss ist
dagegen in der Regel fiir Personen mit
nur geringem Arbeitslosengeldanspruch
vorteilhaft, beispielsweise Arbeitslosen
nach Abschluss des Volontariats.

Letztlich muss aber jede/r Interessent
mit dem Taschenrechner entscheiden,
welche Forderungsform fiir die indivi-
duelle Situation am besten ist.

Weitere Infos

Weitere Informationen fiir die freie Té-
tigkeit finden sich im DIJV-Ratgeber
,»von Beruf: Frei” (476 Seiten), der fiir
15 Euro (+Porto und Verpackung) beim
DJV bestellt werden kann (kommt mit
Rechnung, zu bestellen per E-Mail bei
mur@djv.de, oder bei DIJV-Verlags-
und Service-GmbH, zu Héinden Frau
Murmann, Bennauerstralle 60, 53115
Bonn, Tel. 0228/201720, Fax 0228 /
241598). Informationen finden sich
auch auf den Freien-Seiten des DJV
unter www.djv.de/schwerpunkte/freie/
infos.shtml

Redaktion: Michael Hirschler



